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Gender•Hinweis 
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Verkehrswertermittlung das generische Maskulinum G,der Sachverständige") ver­
wendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Pi:irsonenbezeichnungen beziehen sich - sofern nicht anders kenntlich ge­
macht - auf alle Geschlechter. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben : 

Grundstück , bebaut mit einem Wohnhaus mit Nebenge­
bäude 

Langgasse 7 
D-55435 Gau-Algesheim 

Grundbuch von Gau-Algesheim, Blatt 9133, lfd. Nr. 1 

Gemarkung Gau-Algesheim, Flur 1, Flurstück 611, 
Fläche 233 m2 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Auftraggebe r: 

Auft rag: 

Gerichtsbeschluss : 

Ortstermin: 

Wertermittlungsstichtag : 

Qualitätsstic htag: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Eigentümer lt. Grundbuch: 

Amtsgericht Bingen, 
Mainzer Straße 52 
55411 Bingen am Rhein 

41 K 8/25, Auftragssch reiben vom 17.06.2025 

Im Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Auf­
hebung der Gemeinschaft 
Markus Sender 
gegen 
Michael Sender 

Gemäß Beschluss des Amtsger ichts Bingen vom 
16.06.2025, soll durch schriftliches Gutachten Beweis über 
den Verkehrswert des Beschlagnahmeobjekts und des Zu­
behörs erhoben werden. 

Zu dem Ortstermin am 12.09.2025 um 9.00 Uhr wurden die 
Prozessparteien durch Schreiben vom 26.08 .2025 fristge­
recht eingeladen. 

12.09.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 

12.09.2025 entspricht dem Wertermi ttlungsstichtag 

' 
(ab ca. 9:10 Uhr) und der 

Sachverständige Michael Barz 

Das Objekt wurde von innen und außen besichtigt. 

und in Erbengemeinschaft 
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herangezogene Unterlagen , Erkundi­
gungen, Informationen: 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung 
von 

Zubehör: 

Von den Parteien wurden für diese Gutachtenerstellung im 
Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung gestellt: 
• Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Busche und 

Partner GmbH vom 12.05.1996 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und 
Unterlagen beschafft: 
e Flurkartenauszug im Maßstab 1: 1. 000 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 27.06.2025 
• einfaches Aufmaß vor Ort und einfache Handskizzen als 

Übersicht/Orientierung 
• Berechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn- und 

Nutzflächen 
• Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
• Auskunft zur Bauleitplanung 
• Auskunft über Erschließungskosten 
• Auskunft aus dem Sprengnetter Marktdatenshop zur 

marktüblichen Miete 

Bauunterlagen, Grundrisse und Flächenberechnungen 
konnten nicht vorgelegt werden. 

Durch den Mitarbeiter wurden folgende Tätigkeiten bei der 
Gutachtenerstellung durchgeführt: 
• Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zustän-

digen Amtern 
• Beschaffung der erforderlichen Unterlagen 

Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch den Sach­
verständigen auf Richtigkeit und Plaus1bilität überprüft, wo 
erforderlich ergänzt und für dieses Gutachten verwendet. 

Zubehör im Sinne der§§ 97, 98 BGB war nicht vorhanden. 
Die baulichen Anlagen waren am Ortstermin nicht geräumt. 
Wände und Fußböden der Geschosse konnten dement­
sprechend vom Sachverständigen nicht vollständig in Au­
genschein genommen werden. In diesen Bereichen kön­
nen Mängel & Schäden nicht ausgeschlossen werden. Hin­
weise auf mögliche weitere Mängel wurden nicht bekannt. 
Der Sachverständige geht in diesen verstellten Bereichen 
davon aus, dass keine weiteren Mängel & Schäden vor­
handen sind. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Verbandsgemeinde : 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfernun­
gen: 

Grundstücksmarkt /Attraktivität der 
Gemeinde: 

Rheinland-Pfalz 

Landkreis Mainz-Bingen 

Verbandsgemeinde Ga u-Algesheirn 

Stadt Gau-Algesheim (ca. 6.600 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte: 
Ingelheim, Bingen am Rhein (ca. 10/5 km entfernt) 

Landeshauptstadt: 
Mainz (ca. 23 km entfernt) 

Bundesstraßen: 
L420 (ca. 0,5 km entfernt) 

Autobahnzufahrt: 
A60 (ca. 3 km entfernt) 

Bahnhof: 
Gau-Algesheim (ca. 0,5 km entfernt) 

Flughafen: 
Hahn und Frankfurt (ca. 65/49 km entfernt) 

Gau-Algesheim ist eine Stadt im Landkreis Mainz-Bingen 
und Verwaltungssitz der gleichnamigen Verbandsge­
meinde, der sie angehört . Die Gemeihde liegt knapp drei 
Kilometer vom Rhein entfernt auf den Terrassen zum 
Rheinhessischen Westplateau . Durch das Stadtgebiet 
fließt der Welzbach. Zu Gau-Algeshe im gehört der 240 m 
hoch gelegene und rd. 4 km vom Zentrum entfernte Weiler 
0Laurenziberg". Umliegende Gemeinden sind Ingelheim, 
Appenheim, Ockenheim und Bingen. 

Gemäß Landesplanung ist Gau-Algesheim als Grund­
zentrum ausgewiesen. Hier finden sich Kindergärten, eine 
Grundschule und eine Realschule Plus. Die Landeshaupt­
stadt Mainz liegt rd. 15 km östlich von Gau-Algesheim. Die 
Verkehrsanbindung nach Mainz und ins übrige Rhein­
Main-Gebiet ist sehr gut. Der Bahnhof in Gau-Algesheim 
liegt an der linksrheinischen Bahnstrecke und bietet An­
schluss an die Bahnstrecke Gau-Algesheim - Bad Kreuz­
nach. Die ORN-Buslfnie 643 verbindet die Gemeinde unter 
anderem mit Ingelheim, Ober-Hilbersheim und Ockenheim. 
Die nahe gelegene Ansch lussstelle der A60 verbindet Gau­
Algesheim neben dem Rhein-Main-Gebiet außerdem in 
westlicher Richtung nach Bingen, Koblenz und Köln, über 
die 841 mit dem Nahetal sowie über die A61 und A63 nach 
Süden (Alzey, Worms, Mannhe im, Ludwigshafen) , 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie t 

Die Region um Gau-Algesheim ist von landwirtschaftlichen 
Flächen, insbesondere Wein- und Obstbau, geprägt. 

Gau-Algesheim ist ein attraktiver Wohnstandort mit zahlrei­
chen Einkaufsmöglichkeiten und vielfältigen Kultur- und 
Freizeitangeboten insbesondere im unmittelbar angren­
zenden Stadt Ingelheim. Die Gemeinde profitiert auch als 
Wirtschaftssfandort von der nördlich an Gau-Algesheim 
angrenzende Stadt, welche sich speziell in den letzten Jah­
ren sehr dynamisch entwickelt hat. Prägend für Ingelheim 
ist die Fa. Boehringer als größtes forschendes Pharmaun­
ternehmen mit rd. 8.600 Mitarbeitern am Standort Ingel­
heim und mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit. 

Der Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz weist 
Gau-Algesheim als Marktsegment 5 aus. Die Preise für 
Wohnimmobilien entwickeln sich in Gau-Alges1heim be­
ständig nach oben, ebenfalls die Mieten für Wohnraum. Die 
Bodenrichtwertentwicklung der vergangenen Jahre bestä­
tigt diese Einordnung. Die räumliche Nähe zur prosperie­
renden Landeshauptstadt Mainz und dem Ballungsraum 
Rhein-Main wirkt sich stark preissteigernd aus. 

(Quelle u.a. Wikipedia) 

Stadtkern; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger 
Entfernung; 
mittlere bis gute Wohnlage 

Kindergarten und Schulen: 
Kindergarten und Grundschule in Gau-Algesheim 
weiterführende Schulen in Gau~Algesheim und Ingelheim 

gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend geschlossene, 2geschossige Bauweise 

normal 

eben 
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2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und For:m: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart.: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung : 

Grenzverhältnisse , nachbarliche Ge­
meinsamkeiten: 

Baugrund , Grundwasser (soweit au­
genscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Anmerkung : 

Straßenfront: ca. 1 0 m; 
mittlere Tiefe: ca. 26 m; 
Grundstücksgröße: insgesamt 233,00 m2

; 

Bemerkungen: unregelmäßige Grundstücksform 

Wohn-und Geschäftsstraße mit mäßigem Verkehr 

voll ausgebaut; 
Gehwege beidseitig vorhanden; 
Parkstreifen nicht ausreichend vorhanden 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versor­
gung; Kanalanschluss; Telefonanschluss , 
SA T-TV-Anschluss 

mehrseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 
eingefriedet durch Mauer, Holztor, Nachbargebäude 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Altlasten sind Altablagerungen und Altstandorte , sofern 
von ihnen Gefährdung für die Umwelt, insbesondere die 
menschliche Gesundheit ausgehen oder zu erwarten sind. 
Auch Neulasten sind bei der Verkehrswertermittlung zu be­
rücksichtigen. Es handelt sich dabei um die nach Inkraft­
treten des AbfG (1 .6.1972) abgelagerten Abfälle, sie ste­
hen unter den Regelungen des LabfG, soweit es sich um 
Abfälle i. S. dieses Rechts handelt (Schink in DVBI. 1986, 
161 , Kothe in ZRP 1987; 399). 

Alt- und Neulasten sind nach Befragung am ·Ortstermin 
nicht bekannt. Auftragsgemäß erfolgte keine Bodenunter­
suchung und es wird von „alt- und neulastfreiem Zustand" 
ausgegangen. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund­
und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie. 
in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge­
flossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersu­
chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun­
gen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und Las­
ten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grund­
buchauszug vom 27.06.2025 vor. Hiernach besteht in Ab­
teilung II des Grundbuchs von Gau-Algesheim, Blatt 9133, 
folgende wertunerhebliche Eintragung (vgl. Anlage): 

Zwangsversteigerungsvermerk 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund­
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutach­
ten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder 
durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen 
werden. 

keine Eintragung vorhanden 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünsti­
gende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindun­
gen, Verunreinigungen (z. 8. Altlasten) sind nach Befra­
gung im Ortstermin nicht vorhanden. Diesbezüglich wur­
den keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen 
angestellt. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zu­
sätzlich zu dieser Wertermitt lung zu berücksichtigen. 

Eintragungen im Baulastenverzeich- Dem Sachverständigen liegt eine Auskunft aus dem Bau-
nis: lastenverzeichnis vom 07.07.2025 vor. Das Baulastenver­

zeichnis enthält keine Eintragungen. 

Denkmalschutz: Denkmalschutz besteht für das Bewertungsobjekt nach der 
Denkmalliste im Internet nicht. Das Nachbargebäude 
Langgasse Nr. 9 ist als Einzeldenkmal gelistet. Dies kann 
unter Umständen Einfluss auf bestimmte Bau-Renovie­
rungs-/Gestaltungsmaßnahmen haben. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen 
angestellt. 
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2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungs­
plan: 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennut­
zungsplan als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 

Festsetzungen im Bebauungsplan : Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechts­
kräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigke it von 
Vorhaben ist demzufolge nach§ 34 BauGB zu beurteilen . 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung : Das Bewertungsobjekt liegt im Bereich einer Erhaltungs­
/Gestaltungssatzung (vgl. Anlagen). 

Bodenordnungsverfahren : 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag In kein 
Bodenordnungsverfahren einbezogen. 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt . Das Vorlie­
gen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnungen , der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen 
Bauleitplanung wurde nicht geprüft . Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht 
festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen 
und Nutzungen vorausgesetzt. 

7 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstüc ks- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV 21) 
qualität): 

beitragsrechtlicher Zustand: 

Anmerkung : 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist 
die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezoge­
nen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch 
grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnli­
che Abgaben. 

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für 
Ersctiließungseinrichtungen nach BauGB und KAG bei­
tragsfrei. Ausbaubeiträge in Form des wiederkehrenden 
Beitrags können lt. vorliegender Auskunft anfallen, 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wur­
den schriftlich erkundet. 

2.7 Hinweise zu den durchgefü'1rten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht an.; 
ders angegeben, schriftlich / tel. eingeholt. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude mit Anbau und einer Scheune bebaut (vgl. nachfol­
gende Gebäudebeschreibung). 
Auf dem Grundstück befinden sich eine Garage mit davorliegendem Außenstellplatz. 
Das Objekt ist durch die Eigentümer genutzt. 
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3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
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Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung 
sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der 
Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden 
Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auf­
treten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bau­
teile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins 
bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr . Die Funktionsfäh igkeit einzel­
ner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, 
Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen , wie sie zerstörungsfrei , d.h. offensichtlich 
erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden 
und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, 
eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche 
und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durch­
geführt. 

Insbesondere wurde geprüft., ob die Hei'zungsanlage gern. den Anforderungen des § 72 GEG aus­
getauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserle itungen gern. § 71 GEG so­
wie die obersten Geschossdecken gern. § 47 GEG gedämmt werden müssen. 
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3.2 Wohnhaus mit Anbau 

3.2.1 Gebäudeart , Baujahr und Außenansicht 

Fotodokumentation : ----------~ 
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Gebäudeart : 

Baujahr: 

Modernisferung : 

Energieeffizienz : 

Barrierefreiheit: 

Außenansicht: 

Wohnhaus; 
zweigeschossig; 
vollständig unterkellert (Gewölbeke!ler); 
nicht ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend; 

Anbau (zweigeschossig, nicht unterkellert, Dachraum tlw. 
zu Hobbyfläche ausgebaut) 

Wohnhaus 1899 
Anbau vermutl. um 1925/1930 

ca. 1994 Elektrozählerkasten im Keller 
ca. 2005 Gastherme erneuert 
Bäder~ahrunbekannO 
ca. 1995, 2008, 2020 tlw. Tausch diverser Fenster, 
Boden-/Wand-/Deckenbeläge tlw. laufend erneuert 

Energieausweis liegt nicht vor 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a, Alters­
struktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die 
konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung da­
von ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit kei­
nen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kauf­
preisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermitt­
lung berücksichtigt werden muss. 

insgesamt verputzt und gestrichen, Fachwerk, 
Anbau Mauerwerk, unverputzt 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 
Wohnhaus : Gewölbekeller 
Anbau : nicht unterkellert 

Erdgeschoss : 
Wohnhaus: Unterfahrt; Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur/Diele, 
Anbau : Heizungsraum , Wirtschaftsraum mit sep. WC 

Obergeschoss : 
Wohnhaus : Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer , Zimmer (Rohbau), Küche, Vorrats raum, 
Flur, 
Anbau vorne: Badezimmer und Flur/Garderobe zur Wohnung im Obergeschoss 
Anbau hinten: Hobbyraum (mit Aufgang zum Dachgeschoss) 

Dachgeschoss : 
Wohnhaus und Anbau vorne: nicht ausgebaut 
Anbau hinten: Hobbyraum 
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3.2.3 Gelbäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente : 

Keller : 

Umfassurigs-/lnnenwände : 

Geschos5,decken: 

Treppen: 

Hauseingi~ng(sbereich) : 

Dach : 

Fachwe rk, zumindest tlw. ausgemauert , 
tlw. Backstein-Mauerwerk, 

vermutl. Bruchstein 

Bruchstein-Gewölbekeller 

Mauerwerk , Holzfachwerk mit Ausmauerung 

Holzbalken 

Kellertreppe: 
Beton 

Geschosstreppe: 
Holzkonstruktion mit Stufen aus Holz und Holzgeländer, 
Teppichboden 

Aufgang zum Dachgeschoss im Wohnhaus über einfache 
Holztreppe; 
Aufgang vom Hobbyraum im Anbau zum Dachgeschoss 
über Holzstiege, 

Zugang über zwei Stufen, Vordach, Eingangs,tür aus Holz 
mit Lichtausschnitt, 

Dachkonstruktfon: 
Holzdach 

Dachform: 
Wohnhaus: Pultdach und Sattel-/Giebeldach 
Anbau: Pultdach 

Dacheindeckung: 
Wohnhaus: Dachstein (Beton); 
Anbau: vermutl. Dachstein (Beton) bzw. Faserzement­
Wellplatten , 

Kamin über Dach (Anbau) mit Einsatz; 
oberste Geschossdecke vermu tlich nicht hinreichend ge­
dämmt; Dachflächen nicht gedämmt 
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3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen : 

Abwasserinstallationen 

Elektroinstallat ion 

Heizung : 

Lüftung : 

Warmwasserversorgung . 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent­
liche Trinkwassernetz 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

einfache bis mittlere Ausstattung ; 

Buderus Gas-Zentralheizung als Pumpenheizung, Nieder­
temperatur-Kessel , BJ ca. 2005, überwiegend Standard­
Flachheizkörper mit Thermostatventil , 

keine besonderen Lüftungsan lagen (herkömmliche Fens­
terlüftung), in den Bädern tlw. elektr . Entlüftung, 

dezentral über Durchlauferh itzer (Elektro) , Boiler (Elektro) 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Gewölbekeller 

Fotodokumentation : 

Gewölbekeller : 

Installation : 

Boden wie gewachsen , 
Wände/Decke Bruchstein (Gewölbe) , 

Gasanschluss, Wasseruhr , Panzers icherung , Sicherungs­
kasten, 

 



Gutachter BACH & BARZ. Friedrichstraße 8, 55543 Bad Kreuznach 
Gutachten Nr. 25-107 vom 30.01 .2026. Langgasse 7, 55435 Gau-Algesheim 

Seite 16 von 55 

3.2.5.2 Treppenhaus 

Fotodokumentation: --- ......... -·---

Treppenhaus/Flur : 

3.2.5.3 Nutz-/Nebenflächen Anbau 

Fotodokumentation : 

Zugang über einfache Holztür mit Lichtausschnitt, 2 Stufen, 
Vordach; 
Boden gefliest, 
Wände verputzt und gestrichen, 
Treppe zur Wohnung im Obergeschoss: Holztreppe mit 
Teppichbelag und einfachem Holzhandlauf , 

--,~ --""""'.":; ~.,.:..... 
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Heizungsraum : 

Hauswirtschaftsraum : 

WC : 

, 

Zugang vom Erdgeschoss des Wohnhauses (unter der Ge­
schosstreppe); 
Boden Beton, 
Wände verputzt und gestrichen, 
Waschmaschinenanschluss , Heizkörper, 
Buderus Gasheizung, 

Zugang über einfache Holztür vom Hof aus, 
Boden Teppich 
Wände verputzt und gestrichen , 
Kappendecke, 
Fenster aus Holz mit Einfachverglasung , 

Zugang vom Hauswirtschaftsraum, 
Boden ???, Wände im Spritzwasserbereich gefliest, 
Stand-WC mit Spülkasten , Waschtisch , Elektro-Durchlauf­
erhitzer für Warmwasser , 
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3.2.5.4 Wohnung Erdgeschoss 
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Wohnräume, Flure: 

Küche: 

Bad: 

Fenster: 

Innentoren: 

Sanitäre Installation: 

Grundrissgestaltung: 

Boden Teppich; 
Wände tapeziert u. gestrichen ; Sicht-Fachwerk , 
Decke tlw. tapeziert und gestrichen; 

Küchenausstattung nicht Gegenstand der Wertermitt lung; 
Belichtung/Belüftung über Fenster; 

Boden gefliest, 
Wände ca. 2,00 m hoch gefHest, darüber verputzt und ge­
strichen; Decke verputzt und gestrichen , 

Dusche, Badewanne, Hänge„wc mit Vorwand-Installation, 
Belichtung/Belüftung über· einfachverglastes Fenster aus 
Holz, elektr. Entlüftung, elektr. Durchlauferhitzer/Boiler , 
Heizkörper , 

Einfachfenster aus Kunststoff mit Isolierverg lasung; verein­
zelt Fenster aus Holz mit Einfachverglasung, 
Rollläden mit manuellem Antrieb ; 

Einfache Türen, tlw. Kassettentüren, aus Holz, 

Einfache bis mittlere Installation, 
Heizungsleitungen auf Putz, 

individuell 
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3.2.5.5 Wohnung Oberge schoss 

Fotodokumentation: ;..;;._ _____ ..,,.,._ 
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Wohnräume , Flure : 

Küche mit Vorratsraum : 

Bad: 

Fenster : 

Sanitäre Installation : 

Grundrissgestal tung : 

Zugang über einfache Holztür; 
Boden Laminat; Vinyl ; 
Wände tapeziert; 
Decken tapeziert/verputzt ; 

Boden gefliest, 
Wände tapeziert , 
Decke abgehängt und verputzt, 
Belichtung/Belüftung über Fenster, Handtuchheizkörpe r, 
Küchenausstattung nicht Gegenstand der Wertermittlung, 

Boden gefliest , 
Wände raumhoch gefliest , 
Holzpaneelen-Decke, 
Badewanne, Waschtisch, Stand-WC m. Spülkasten, 
Handtuch-Heizkörper . 
Belichtung/Belüftung über Glasbausteine, 
Waschmaschinenanschluss, 

überwiegend aus Kunststoff, BJ zwischen 1995 und 2020, 
Rollläden mit manuellem Antrieb ; 

Einfache bis mitt lere Installat ion, 

individuell 
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3.2.5.6 Nicht ausgebautes Dachgeschoss 

Fotodokumentat ion: 

Dachraum : 

'\ 

Zugang über einfache Holztreppe vom Essbereich der 
Wohnung im Obergeschoss aus, 
Boden vermutl. mit Leichtbetcn-Schüttung , tlw. mit Holz 
belegt, 
Wände Mauerwerk/Fachwerk ausgemauert, 
Schrägen nicht gedämmUverkleidet, 
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3.2.5. 7 Hobbyfläche Anbau 

Fotodokumentation: 

Hobbyfläche (Ober -/Dachgeschoss): Zugang vom Podest der Treppe im Obergeschoss des An­
baus über einfache Tür mit Lichtausschnitt; 
Boden vermutl. Teppich ; 
Wände verputzt und gestrichen; 
Decke verputzt und gestrichen; 
Übergangstür zur Wohnung im Obergeschoss , 

Belichtung/Belüftung über Fenster , 
Aufgang zum Raum im D:1chgeschoss über steile 
Holztreppe , ähnliche Auss tattung , 

Hinweis : 
Die Fläche wird nicht als Wohnfläche angesetzt. 
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besondere Bauteile : Eingangsstufe, Eingangsübe rdachung , Kelleraußentreppe 

besondere Einrichtungen : 

Besonnung und Belichtung : 

Bauschäden u_nd Baumänge l: 

keine vorhanden 

gut bis ausreichend 

Feuchteeinwirkungen mit Putzschäden im Kellerbereic h 

Innentür mit Katzenklappe Feuchteeinwi rkung im Heizungsraum 

! 
Feuchteeinwirkung Decke Bad Obergeschoss Raum im Rohbauzustand Obergeschoss 
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Witterungseinfluss Balken Pultdach Unterfahrt 

Putzschäden Scheune 
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Restarbeiten/Kle inreparaturen 

siehe besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

wirtschaftliche Wertminderungen : 

Allgemeinbeurteilung : 

individuelle Grundrissgestaltung , mangelnde Wärmedäm­
mung, tlw . wirtschaftl. überaltert, 

Es besteht ein Unterhaltungsstau und allgemeiner Reno­
vierungsbedarf . 

 



Gutachter BACH & BARZ, Friedrichstraße 8, 55543 Bad Kreuznach 
Gutachten Nr. 25-107 vom 30.01.2026, Langgasse 7, 55435 Gau-Algesheim 

3.3 Nebengebäude - Scheune 

Fotodoku mentation: 
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Nebengebäude-Scheune 
BJ ca. 1925/1930 
nicht unterkellert , 
1-geschossig, 
Fachwerk, ausgemauert, 
Satteldach vermutl. mit Betondachsteinen eingedeckt, 

Raumausstattung Erdgeschoss : 
links Garagenstellplatz (ohne Tor) 
rechts: Abstellraum mit einfacher Ausstattung 
Boden Beton 
Wände Mauerwerk , tlw. verkleidet , 

Raumausstattung Dachgeschoss : 
Zugang über Außentreppe des Anbaus, 
Speicherraum mit nachträglich installiertem Duschbad, 
Boden tlw. mit Holzplatten belegt, 
Wände verputzt ; roh belassen, Dachschrägen nicht gedämmt, 

Hinweis zur Bewertung: 
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Das Gebäude wird nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, die Nutzung beschränkt sich auf die Funk­
tion als Kfz-Stellplatz und Speicherfläche im üblichen Rahmen sowie das ausgebaute Duschbad. 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wird nur eine Teilfläche von 
rd. 44 m2 als nutzbare Fläche angesetzt (Stellplatz, Duschbad, geringe Lager-/Abstellfläche). 
Für das ausgebaute Duschbad wird in jedem Wertermittlungsverfahren ein pauschaler Wertauf­
schlag in Höhe von 3.000 € in Ansatz gebracht. 
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3.4 Außenanlagen 

Fotodokumenta tion: 
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Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentl iche Netz, Hofbe­
fest igung tlw. Fliesen, Einfriedung (Mauer/Nachbargebäude, Holztor) 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Zweifamilienhaus bebaute Grundstück in 
55435 Gau-Algesheim, Langgasse 7 zum Werterm ittlungsstichtag 12.09.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten : 
Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Gau-Algesheim 9133 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Gau-Algesheim 1 611 233 m2 
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4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
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Entsprechend den Gepflogenhe iten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Um­
stände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 
Abs. 1 Satz 21mmoWertV), 1st der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewer­
tungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üb­
licherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) 
Eigennutzung bestimmt sind. 
Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 - 39 lmmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung 
des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als 
Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen 
Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 
Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gern. §§ 27 - 34 lmmoWertV) durchgeführt; das Er­
gebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Be­
rechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen . 
Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gern. § 28 lmmoWertV) 
ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen 
Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Er­
tragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpre isen im Vergleichs­
wertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre. 
liegen jedoch geeignet,e Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermitt lung heran.ge­
zogen werden (vgl. § 40 Abs . 2 lmmoWertV) . Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert 
des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammenge­
fasst werden , für die im Wesent lichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist be­
zogen auf den Quadratmeter Grundstüc ksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüg­
lich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende 
Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts . Abweichungen des 
Bewertungsgrundstü cks von dem Richtwertgrundstüc.k in den wertbee influssenden Grundstücks­
merkmalen - wie Erschließungszusta nd, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß 
der baulichen oder sonstigen Nutzung , Bodenbeschaffenheit , Grundstückszuschnitt - sind durch 
entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
Sowohl !bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrund­
stück betreffende besonderen objektspez,ifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksich­
tigen. Dazu zählen insbesondere : 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
• Baumängel und Bauschäden , 
• grundstüc ksbezogene Rechte und Belastungen, 
• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
• Abweichunge n in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwert­

bar sind, 

 



Gutachter BACH & BARZ, Friedrichstraße 8, 55543 Bad Kreuznach 
Gutachten INr. 25-107 vom 30.01 .2026, Langgasse 7, 55435 Gau-Algesheim 

4.3 Bodemwertermittlung 

Bodenric htwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Seite 31 von 55 

Der Bodenirichtwert beträgt (mittlere Lage) 325,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenricht ­
wertgrunds itück ist wie folgt defin iert: 

Entwicklungsstufe 
Art der ba1ulichen Nutzung 

beitragsreiehtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 

Anbauart 
Bauweise 

Grundstüc:ksfläche (f) 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Werterm ittl ungsstichtag 

Entwicklungsstufe 

Art der ba1ulichen Nutzung 

beitragsrechtliche r Zustand 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 

Anbauart 
Bauweise 

Grundstüc:ksfläche (f) 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

-
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

baureifes Land 

MI (Mischgebiet) 
frei 

II 
Endhaus 
geschlossen 

330 m2 

12.09.2025 

baureifes Land 
§34 BauGB 

frei 
II 
freistehend 

geschlossen 

233 m2 
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Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs­
stichtag 12.09.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrund­
stücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrlchtwerts = frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert = 325,00€lm 2 

(Ausgangswert fQr weitere Anpassung ) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01 .01.2024 12.09.2025 X 1,100 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1,000 

Anbauart Endhaus freistehend X 1,000 

Art der baulichen MI (Mischgebiet) §34 BauGB X 1,000 
Nutzung 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 357,50€/m 2 

Fläche (m2) 330 233 X 1,000 E2 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,000 

Vollgeschosse II II X 1,000 

Bauweise geschlossen geschlossen X 1,000 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 357,50 €/m2 

denrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 357,50 €/m 2 

Fläche :X 233 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 83.297,50 € 
cd. 83,300,00 f 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.09.2025 insgesamt 
83,300.00 €. 
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4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 - Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Stichtag 
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Nach sachverständiger Einschätzung beträgt die Wertsteigerung zum Wertermittlungsstichtag rd. 10 
Prozent. Der Anpassungs faktor wird mit 1, 10 in Ansatz gebracht. 

E2 - Anpassung an abweichende Grundstücksgröße 
Grundsätzlich gilt: Je größer eine Grundstücksfläche ist, umso höher ist der absolute Bodenwert. 
Damit sinkt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen niedrigeren relativen Boden­
wert zur Folge hat. D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktiona len Zusammenhang zur 
Grundstücksfläche. 

Eine Umrechnung von der Grundstücksfläche des Richtwert-Grundstücks auf die Grundstücksfläche 
des Bewertungsgrundstücks wird nicht vorgenommen, da für gemischte Baufläche keine Umrech­
nungskoeffizienten veröffentlicht wurden . 
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4.4 Sachwertermittlung 

4.4.1 Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 
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Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 
beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf 
dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie 
der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 lmmoWertV) und ggf. den Auswirkungen 
der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk­
male abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 
lmmoWertV i.d.R. lm Vergleichswertverfahren nach den §§ 24- 26 lmmoWertV grundsätzlich so zu 
ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be­
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstel~ 
lungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart , Gebäu­
destandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst 
worden ist, entspreche nd der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durch­
schnittl ichen Herstellungskoste n, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schät­
zung (vgl. § 37 lmmoWertV) ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert 
der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grund­
stücks. 
Der so rechner isch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbar­
keit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksicht igung der Marktlage (allge­
meine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich . Diese 
sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen 
und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. 
Die „Marktanpassung" des vorfäufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit 
den „wich tigsten Rechenschri tt" lnnerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Ve·rwendung des Sachwertfaktors ein Preisver­
gleich , bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden+ Gebäude+ Außenanlagen+ sonstige 
Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksich tigung 
ggf. vorhandener besondere r objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 lm­
moWertV) . 

Sachwert~Modell für Ein-/Zweifamilienhäuser gern. LGMB RLP 2025 (Auszug): 
• Weiterverkauf , marktkonforme Nutzungsmöglichkeit, nicht nach WEG geteilt, kein Erbbaurecht 
• Spezieller Bodenwert, ungedämpft und an die Zustandsme rkmale und den Wertermi ttlungsstich-

tag angepasst 
• Grundstücksgröße marktüblich, ggf. bereinigt 
• Normalherstellungskosten NHK 2010 nach lmmoWertV 21 
• Bezugsmaßstab Wohnwertabhängige Wohnfläche bzw. Brutto-Grundfläche 
• Regionalfaktor gern. lmmoWertV21 = 1,00 
• Gebäudestandard nach lmmoWertV21, 

Baupreisindex des Stat. Bundesamt es für Wohngebäude, Basisjahr 2010 
• Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre 
• Restnutzungsdaue r nach Punktrastermethode gern. lmmoWertV21 
e Lineare Abschreibung 
• Außenanlage n nach pauschalierten Ansätzen oder Einzelansätzen 
• Besondere objektspez ifische Grundstücksmerkma le marktangepasst 
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4.4.2 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Wohnhaus mit Anbau 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 1. 729,00 €/m2 WF 

Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) X 

o Wohn-/Nutzfläche (WF/NF) X 121,00 m2 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anla- = 219.583,00 € 
gen im Basisjahr 2010 
Baupreisindex (BPI) 12.09.2025 (2010 = 100) X 188,6/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlä- = 414.133,54€ 
gen am Stichtag 
Regionalfaktor X 1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen = 414.133,54 € 
am Stichtag 
Alterswertminderung 

• Modell linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 80 Jahre 

• Restnutzungsdauer (RND) 
21 Jahre 

• prozentual 73,75 % 

• Faktor X 0,2625 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche = 108.710,05 € 
Herstellu ngskosten 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + 3.100,00 € 
(Zeitwert) 

vorläufige r Sachwert der baulichen Anlagen - 111.810,05€ 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl, Bodenwertermittlung) 

vorläu figer Sachwert 
Sachwertfaktor 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Sachwert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkma le 

Sachwert 
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Scheune 
485,00 €/m2 BGF 

44,00 tn2 

2.1.340,00 € 

188,6/100 

40.247,24€ 

1,000 

40.247,24€ 

linear 

60 Jahre 
9 Jahre 1 

85,00 % 

0,15 

6.037,09€ 

0,00€ 

6.037,09€ 

117.847,14€ 

+ 8.000,00€ 

= 125.847,14€ 

+ 83.300,00€ 

= 209.147,14€ 
X 1,19 

+ 3.000,00€ 

= 251.885,10 € 

22.410,00€ 

= 229.475,10 € 

rd. 229.000,00 € 
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4.4.3 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 
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Die Berechnung der Gebäudeflächen (Wohnfläche, Brutto-Grundfläche) wurde auf Basis des vor Ort 
überschlägig erstellten Aufmaßes , ergänzt durch online-Aufmaß/Geodaten ) durch den Sachverstän­
digen durchgeführt . Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen 
Vorschrift (DIN 277 - Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser 
Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen 
Modifizierungen (vgl. [2] , Teil 1, Kapitel 16 und 17); bei der BGF z. B. 
• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 
• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgesc.hossen; 
bei der WF z.B. 
• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Die durchschnittlichen Herstellungskoste n der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der 
Gebäudefläche (m2

) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleich­
bare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die 
Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtun­
gen hinzuzurechnen. Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der 
Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhält­
nisse im Basisjahr angesetzt. 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Ge­
bäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die 
Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet.. Die Normalherstellungskos­
ten besitzen überwiegend die Dimension ,,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder .,€/m2 Wohnfläche" des Ge­
bäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer . 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Wohnhaus 
mit Anbau - Ermittluna des Gebäudestandards· 
Bauteil W~gungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 0,8 0,2 

Dach 15,0% 0,5 0,5 

Fenster und Außentüren 11,0 % 0,1 0,2 0,6 0,1 

Innenwände und -türen 11,0 % 0,8 0,2 

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 0,5 0,5 

Fußböden 5,0% 0,2 0,8 

Sanitäreinrichtungen 9,0% 0,5 0,5 

Heizung 9.0% 0,2 0,8 

Sonstige technische Ausstattung 6,0% 0,5 0,5 

insgesamt 100,0 % 33,8 % 32,3% 32,8% 1,1 % 0,0 % 
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Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

Standardstufe 1 
Holzfachwerk , Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bi-
tumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärme-
schutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 2 
ein-/zwe ischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen 
oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2 
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln : nicht zeitgemäße Dachdäm-
mung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 
Faserzement •Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; 
Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 1 Einfachverglasung; einfache Holztüren 

Standardstufe 2 Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit hicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärme-
schutz (nach ca. 19g5) 

Standardstufe 4 
Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); höherwertige 
Türanlage z .B. mit Seitenteil , besonderer Einbruchschutz 

lnn(!nw~n~~ ync;l. -tQrt?n 

Standardstufe 1 
Fachwerkwände , einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, 
mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. H'olzständerwände 
mit Gipskarton) , Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargeh 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 1 
Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und Ausführung ; 
kein Trittschallschutz 

Standardstufe 2 
Holtbalkehdecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen ih einfacher Art und 
Ausführung 

Fußböden 

S1andardstufe 2 Linoleum-, Teppich- , Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat-und PVC-Böden besserer Art und Ausführung , Fliesen, Kunststein-
platten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne ; einfache Wand- und Bodenfliesen, ieilweise gefliest 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 
Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung , einzelne Gasaußenwandthermen , Nacht-
stromspeicher- , Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brermwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 
- ~ 

zeitgemäße An;zahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca, 1985) mit Unter-
Standardstufe 3 verteilung und K1ppsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Wohnhaus mit Anbau 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifami lienhäuser 

Anbauweise : freistehend 

Gebäudetyp: KG. EG, OG, nicht ausgebautes DG 
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Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte relativer relativer 
NHK 2010 Gebäudestandar- NHK 2010-Antell 

danteil 
[€/m2 WF] [%) [€/m"WF] 

1 1.595,00 33,8 539,11 

2 1.780,00 32,3 574,94 

3 2.045,00 32,8 670,76 

4 2.465,00 1,1 27,12 

5 3.080,00 0,0 0,00 

gewogene, sta1ndardbezogene NHK 2010 = 1.811,93 
gewogener Standard = 2, 1 
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Die NHK 2010 werden in der Sachwertrichtlinie mit der Dimension .€/m 2 Bruttogrundfläche (BGF)" 
veröffentlicht. Die BGF ist jedoch vor allem bei der sachgerechten Anrechnung von Dachgeschoss­
flächen als Bezugsgröße für die NH K problematisch. Viele dieser BGF-spezifischen Probleme sind 
durch die alternative Anwendung der Wohnfläche als Bezugsgröße gelöst. Darüber hinaus besitzt 
die Wohnfläche eine größere Markt.nähe, da der Markt in Wohnfläche denkt und handelt. Spreng­
netter hat daher die NHK 2010 von der Bezugsgröße BGF auf die Bezugsgröße Wohnfläche umge­
rechnet. Da für die Umrechnung die ursprünglich zu den NHK gehörenden Nutzflächenfaktoren (Ver­
hältnisse BGF/Wohnfläche) verwendet wurden, handelt sicM hierbei grundsätzlich immer noch um 
die „NHK 2010 nach Sachwertricht llinie". D. h. unter Verwendung des Maßstabs BGF abgeleitete 
Sachwertfaktoren können unmittelbar bei der Bewertung auf Grundlage der Wohnfläche modellkon­
form angesetzt werden (vgl. Sauerborn in [5], Seite 87). 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
zwischen die tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Kc,rrektur-und Anpassungsfaktoren 
gewogene, standardbezogene NHK2010 1.811,93 €/m2 WF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemälß Anlage 4 zu§ 12 Abs. 5 Satz 3 lmmoWertV ~1 

• eingeschränkte Nutzbarkeit bei nicht ausgebautem DG x 0,950 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gernälß Sprengnetter 

• Objektgröße 

• Fachwerkhäuser (Eiche) 

sonstige Korrektur• und Anpassungsfaktoren 
• Hobbyfläche im Anbau (OG+DG) 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude 

X 

>< 

X 

:;: 

1,060 

0,920 

1,030 

1.729,00 €/m2 WF 
rd. 1.729,00 €/m2 WF 

Ermittlung der NormalherstellungskostE~n bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Scheune 
- ErmittlunQ des Gebäudestandards· 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 

Sonstiges 100,0 % 1,0 

insgesamt 100,0 % 0,0% ·0,0% 0,0% 100,0 % 0,0% 

Beschreibung der ausgewählten Standa1rdstufen 

Sonstiges 
Standardstufe 4 Garagen in Massivbauweise 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Scheune 
Nutzungsgruppe: Garagen 
Gebäude.typ: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte relativer relativer 
NHK2010 Gebäudestandar- NHK 2010-Anteil 

danteil 
[€/rn2 BGF] [%} [€/m2 BGF] 

1 0,00 0,0 0',00 

2 0,00 0,0 0,00 

3 245,00 0,0 0,00 

4 485,00 100,0 485,00 

5 780,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 485,00 
gewogener Standard= 4,0 
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Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
zwischen die tabellierten NHK. 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 
rd. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

485,00 €/m2 BGF 

485,00 €/rn2 BGF 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile , wie beispielsweise 
besondere Bauteile , besondere (Betr·iebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Aus­
bauzuschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten 
berücksichtigt werden. 
Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden 
pauschale Herstellungskosten- bzw, Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem ge­
wöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere 
die angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge . 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen er­
fol~t die Zeitwertschätzul'lg ut'lter Berüeksiehtigung diesbezüglicher Absehläge. 

Gebäude: Wohnhaus mit Anbau 
Bezefchnung 
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung) 

Eingangsstufen mit Überdachung 
Außentreppe zum Obergeschoss/Anbau 
Eingangsbereich zum Keller 

Besondere Einrichtungen 

Summe 

Zeftwert 

600,00 € 
2.000,00€ 

500,00 € 
0,00€ 

3.100,00 € 
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Baupreisiindex 
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Bei den angesetzten Normalherste llungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche 
Herstelluh9skosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermltt­
lungsstichtag veränderten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bun­
desamt zum Wertermittlungsst1chtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen 
Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffent­
lichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf dias Basisjahr 
2010=100 umzurechnen. 

Baunebenikosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Die Norma.lherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welchei als „Kosten 
für Planun:g, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind . Die Bau­
nebenkostien sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits ent­
halten. 

Baukoste11regionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durch­
schnittlichem örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durch­
schnittlichem Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 
Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter 
Modellparameter . Der zuständige Gutachterausschuss hat den Baukostenregionalfaktor im LGMB 
RLP 2025 mit 1,00 festgesetzt. 

Gesamtnu1tzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich ge­
nutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs­
daten zugrunde liegenden Modell. Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuord­
nung zur Art der baulichen Anlage und den in Anlage 1 lmmoWertV 21 dargestellten Gesamtnut­
zungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksichtigung der besonderen Objektmerkmale 
angepasst.. 

Restnutzurngsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anl1age bei ord­
nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest­
nutzungsd.auer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdaw~r' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt . Diese wird allmdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni­
sierungsm:3ßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor­
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter­
mitth.mg al:s bereits durchgeführt unterstellt werden. Zur Bestirnmung der Restnutzung1sdauer, ins­
besondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen 
Modernisiernngsmaßnahmen , wird das Modell gern. lmn,oWertV21 angewendet. 
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Differenzierte Ermittlung der Res1tnutzungsdauer für das Gebäude: Wohnhaus mit Anbau 
Das 1899 errichtete Gebäude wurdE3 modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizierten Res:tnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zu­
nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWertV") eingeordnet. 
Hieraus ergeben sich 4 Modernisierungspunkte (von max. 20 !=>unkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale Begründung 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) P1unkte Durchgeführte Unterstellte 
Maßnahmen Maßnahmen 

Elacherneuerung inklusive Verbesse-
4 0,0 1,0 Dämmung oberste Geschossdecke 

rung der Wärmedämmung unterstellt 
Modernisierung der Fenster und Au- 2 0,5 0,0 Fenster div. BJ 
ßentOren 
Modernisierung der Leitungssysteme 2 0,5 0,0 Elektroinstallation tlw. modernisiert 
(Strom, Gas, Wasse r, Abwasser) 
Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,5 0,0 Heizungsanlage modernisiert 
Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0 
Modernisierung von Bädern 2 0,5 0,0 Bäder wurden modernisiert 
Modernisierung des Innenausbaus, 2 0,5 0,5 Innenausbau überwiegend modemi-
z.B. Decken , Fußböden , Treppen siert (Inkl. unterstellter Fertigstellung) 
Wesentliche Verbesserung der 2 0,0 0,0 
Grundrissaestaltuna 
Summe 2,5 1,5 

Ausgehend von den 4 Modernisierungspunkten , ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine 
Modernisierungen im Rahmen der linstandhaltung" zuzuordnen. 
In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamtnutzungsdaiuer (80 Jahre) und 
= dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025- 1899 = 126 Jahre) ergibt sich eine 

(vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 126 Jahre=) 0 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierun!;isgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhal­

tung" ergibt sich für das Gebäudi~ gemäß der Punktrastermethode 11Anlage 2 lmmoWertV" eine 
(modifizierte) Restnutzungsdaueir von 21 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1966. 

Differenzierte Ermittlung der Res1tnutzungsdauer für das Gebäude: Scheune 
Das 1930 errichtete Gebäude wurdH nicht (wesentlich) modernisiert. 
In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamtnutzungsda1uer (60 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1930 = 95 Jahre) ergibt sich eine (vor­

läufige rechnerische) Restnutzunigsdauer von (60 Jahre - 95 Jahre=) 0 Jahren 
• und aufgrund des Modernisieruni;1sgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude ge­

mäß der Punktrastermethode "Anlage 2 lmmoWertV" eine (modifizierte} Restnutzungsdauer 
von 9 Jahren und somit ein fiktivHs Baujahr von 197 4. 

Alterswertminderung (§ 38 lrnmoWertV 21) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird gern. LGMB RLP 2025 
nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdau er (RND) 
des Gebäudes und der jeweils modeillhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GNO) vergleich­
barer Gebäude ermtttelt. 
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Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anla­
gen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grund­
stücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gar­
tenanlagen). Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt er­
fasst und einzeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die Erfahrungs­
werte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachver­
ständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwert­
schätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen 

Hausanschlüsse (Elektro, Wasser, Kanal, Gas) 
Einfriedung (Tor, tlw. Mauerwerk) 

Hofbefestigung 

Summe 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

3,000,00€ 

3.000,00 € 
2.000,00 € 
8.000,00 € 

Ziel aller in der lmmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, 
d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert." ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „ vorläufiger Sachwert " 
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke reali­
sierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten 
Sachwertfakto rs. 
Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 lmmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb 
der Sachwertermittlung regelt§ 7 Abs. 1 lmmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in 
der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt 
muss deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv 
schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspe­
zifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objekt­
spezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vorläufigen 
Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erfor­
derliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus 
Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der lmmoWertV 21 ermittelten 
,,vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. 
B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in 
wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regi­
onen) und der Objektgröße . Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleich~ 
bare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreis­
verfahren. 

Für den örtlichen Grundstücksmarkt wurden bisher keine eigenen Marktanpassungsfaktoren abge­
leitet. Deshalb wird in dieser Wertermittlung auf den „Landesgrundstücksmarktbericht Rhein~ 
land-Pfalz 2025", eigenes Datenmaterial, sowie die Marktkenntnisse des Sachverständigen zurück­
gegriffen. 

Lt. LGMB RLP 2025 liegen Kaufpreise für Grundstücke in Regionen mit vergleichbarer Wirtschafts­
kraft rd. 24 % oberhalb des ermittelten vorläufigen Sachwerts (d. h. des herstellungskostenorientiert 
berechneten Sachwerts). Unter Zuhilfenahme der im Landesgrundstücksmärktberleht Rheinland­
Pfalz 2025 angegebenen Formel wird unter Berücksichtigung der baulichen Gestaltung (individuelle 
Grundrissgestaltung) und der übrigen wertbeeinflussenden Umstände nach sachverständiger Ein­
schätzung ein Sachwert-Faktor von 1,19 angesetzt. 
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Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch 
eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berück­
sichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktan­
passung durch marktübliche Z.u- oder Abschläge erforderlich . 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

Zusätz liches Bad in der Scheune - pauschale Schätzung 3.000,00 € 

Summe 3.000,00 € 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler , die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män­
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen . 
Bauschäden sind auf unter lassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir­
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund­
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pausehale Ansätze öder auf der Grundla~e von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstel­
lung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird , 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-

ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 
Es wirc;i ~l.)$drOcklich dar~1,1f hing~wie$en, <;!~_$$ qi~ Anga9en in <;li~$er Verkehrsvvertermittl1,mg allein 
aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugensc heinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme , technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen 1 Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbeson­
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). Hier wer­
den die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie 
sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis 
erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderli­
chen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen 
werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten markt­
angepasst , d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher 
Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwen­
dige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 
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besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Bauschäden (-15,000,00 € x 0,830 Marktanpassung) 
Der Bewertungssachverständige kann die tatsächlichen Ursachen der Schäden, ins­
besondere der Feuchteeinwirkungen und der Schäden im Bereich des Gebälks, im 
Rahmen seiner Tätigkeit nicht feststellen. Unter Zuhilfenahme von Erfahrungswerten 
sowie Informationen ·aus der Literatur werden überschlägige Ansätze vorgenommen. 
Zur Ermittlung der genauen Schadensursachen und der tatsächlich anfallenden Kos­
ten der nachfolgend aufgeführten Schäden wird die Beauftragung eines ßau./Scha­
denssachverständigen empfohlen. 

• Feuchteeinwirkungen im Gewölbekeller 

• Feuchteeinwirkung Bad Obergeschoss 

• Putzi;chäden im aer~ich der Fassade (Wohnhaus; 
Scheune) 

• Werteinflüsse durch Kosten für sonstige Mängel und 
Schäden/Kleinreparaturen (überschlägige Ansätze), ins­
besondere Schäden im Bereich der Außentreppe, defekte 
Tür (Katzenklappe), korrodierte Stahlträger, siehe Foto-
dokumentation) 

-2.000,00€ 

-2.000,00€ 

·1,QQQ,QO~ 

-5.000,00 € 

" Schadhaftes Dachgebälk aufgrund von Witterungseinflüs- -5.000,00 € 
sen und tlw. Fraßschäden im Bereich des Vorderhauses 

Unterstellte Modernisierungen (-12.000,00 € x 0,830 Marktanpassung) 

e Fertigstellung Ausbau des Wohnraums in der Wohnung -5.000,00 € 
OG über der Einfahrt (Boden-/Wand-/Deckenbeläge). 

• Dämmung oberste Geschossdecke gern. GEG (rd. 115 
m2 BGF X 60,00 €/m2

) =: rd. 

Summe 

-7.000,00€ 

Seite 44 von 55 

Wertbeeinflussung insg. 

-12.450,00 € 

-9.960,00 € 

-22.410,00€ 
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Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV beschrieben . 
Die Ermittlung des ~rtragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen §rträgen (insbe~ 
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück . Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reiner­
trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen , die der Eigentümer 
für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaf­
tungskosten ). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei­
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge­
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie­
rung des Reinertrags bestimmt 
Hierbei ist zu beachten , dass der Reinertrag für ein bebautes, Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund­
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar) . Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungs­
dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswert ­
verfahren (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln , wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Relnertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspez ifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil 
stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz ,,(Gesamt)Rein­
ertrag des Grundstücks" abzüglich ,,Reinertragsanteil des Grund ·und Bodens". 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Antagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbar­
wertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung 
des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sic•h aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert 
der baulichen Anlagen" zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale , ,die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen . 
Das Ertragswertverfahren steHt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite­
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

Ertragswert-Modell für Ein-/Zweifamilienhäuser gern. LGMB RLP 2025 (Auszug): 
• Weiterverkauf , marktkonforme Nutzungsmöglichkeit , nicht nach WEG geteilt, kein Erbbaurecht, 
e Spezieller Bodenwert, ungedämpft und an die Zustandsmerkmale und den Wertermittlungsstich" 

tag angepasst 
• Grundstücksgröße marktüblich, ggf. bereinigt 
• Rohertrag marktüblich nachhaltig erzielbar 
• Wohnwertabhängige Wohnfläche (WoFIV und Hinweise aus der Literatur) 
• Bewirtschaftungskosten Anlage 3 lmmoWertV21 
• Gebäudestandard lmmoWertV21 , 
e Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre nach lmmoWertV21 
• Restnutzungsdauer nach Punktrastermethode gern. lmmoWertV21 
• Besondere objektspeziflsche Grundstücksmerkmale marktangepasst 
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Gebäudebezeichnung Mietelnhelt Fläche Anzahl marktüb lich erzielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2} bzw. monatlich jährlich 
Nr. (€/Stk.) (€) (€) 

Wohnhaus mit Anbau 1 Wohnung EG 50,00 7,8U 390 ,00 4.680,00 

2 Wohnung OG 77,00 8,00 616,00 7.392,00 

3 Hobbyfläche OG/DG 19,00 3,00 57,00 684,00 

Scheune 4 Garage mit Vorderparker 1,00 80,00 80,00 960,00 

Summe 146,00 1,00 1.143,00 13.716,00 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durch­
geführt (vgl. § 27 Abs. 1 lmmoWertV). 

jährlicher Rohert rag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Netiokaltmieten) 

Bewirtschaftungskost en (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

jährlicher Reinertrag 

Reinertragsanteil des Bodens 
1,875 % von 83.300 ,00 € (Uegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfrei)) 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 

Kapitalis ierungsfaktor (gern. § 34 Abs. 2 lmmoWertV) 
bei LZ = 1,875 % liegenscha ftszinssatz 
und RND = 21 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 

beitragsfre ier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasste r vorläufiger Ertragswert 
besondere objektspezifisch e Grundstücksmerkmale 

Ertragswert 

= 

= 

X 

= 
+ 
= 

= 
rd. 

13.716,00€ 

3.072,32€ 

10.643,68 € 

1.561 ,88 € 

9.081,80 € 

17,227 

156.452 , 17 € 
83.300,00 € 

239.752,17 € 
3.000,00 € 

242.752,17 € 

25.564,00€ 

217.188,17 € 

217.000,00 € 
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4.5.3 Erl,äuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 
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Die Berecl1nungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden durch den Unterzeichner auf Basis des 
überschlä~Jigen Aufmaßes1 ergänzt durch online-Aufmaß (Geodaten) durchgeführt. Si,3 orientieren 
sich an deir Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenbe rechnung 
und Mietw13rtermittlung (WMR) , in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mi1etwertermitt­
lungen en1twickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die 
Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderhe iten nicht bereits in den Mietan­
sätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen 
Nutzflächenerm ittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen 
Vorschrifte!n (WoFIV; II. SV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grunidlage dieser 
Wertermitt lung verwendbar . 

RohertragI (§ 31 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Der Rohert rag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nu1tzung markt­
üblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den übli­
chen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkei ten des Grundstücks (insbesondere der Ge­
bäude) au:szugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zu­
grunde gelegt werden , wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nach­
haltig gesicherten Nutzungsmöglic hkeiten ab und/oder werden für die tatsäch liche Nutzung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt , sinid für die Er­
mittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zu­
grunde zu legen. 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich er;::::ielbare Net­
tokaltmiete,. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Miet,er zusätzlich 
zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten . 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Verg leichsmieten für mit 
dem Bewe•rtungsgrundstüc k vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus der lage- und objektabhäng igen Sprengnetter-Verg leichsmiete für ein Standardobjekt aus 
dem Spirengnetter-Marktdatenportal , 

• aus anderen Mietpreisveröffent lichungen (Internet-Recherchen , insbes. lmmobilienscout 24 etc.) 
• und aus den Erfahrungswerten des Sachverständigen 

als mittelfr istiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitäts­
untersc hiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Ei,genschaften 
durch entsprechende Anpassungen berücksicht igt 
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.-, 
SPRENGNETTER 

Mieten für Wohnraum 

Ang~ben zum Objekt : 

Posilei _a 

Ort 

Straße• 

Hausnummer 

551135 

Gau-Algesheim 

Langgasse 

7 

mittel (bezogen auf einen für das Bau1ahr durchschnittlichen 

Modernisierungs - und lnstand halt ungszustand) 

BaJJahr 

werterm1ttlun11sstict>ta& 

Transaktoonsnummer 

Ermittelte muktübliche Miete: 

SPJllr! 

1900 

27.01.2026 

20260127-251349-153400 

7,06 c/m2 Wohnflllch~ 

6,74 - 7,40 €/m1 

Ermittlung der Miete für die Wohnung im Erdgeschoss 

Basismi ete Spren gnetter: 

Anpassung Baualtersgruppe gern . Sprengnetter 

Anpassung Wohnfläche 50 m2 gern. Sprengnetter 

Anpassung an abw Objektart gern . Schwierley/D1ckersbach 

sonstige Anpassung 

Miete zum Stichtag: 

Ermittlung der Miete für die Wohnung im Obergeschoss 

Basismiete Sprengnetter: 

Anpassung Baualtersgruppe gern . Sprengnetter 

Anpassung Wohnfläche 77 m 2 gern . Sprengnetter 

Anpassung an abw. Objektart gern . Schwierley/Oickersbach 

sonstige Anpassung 

Miete zum Stichtag : 

Die marktübliche Miete wird wie folgt in Ansatz gebr~cht: 

Einheit (m') (€/m2) bzw. (€/Stk.) ._ 
Wohnung EG 50,00 rn• 7,80 €/m2 

Wohnung OG 77,00 m2 8,00 €/m2 

Hobbyflache 19,00 ffi 2 3,00 €/rn-1 

Garage mit Vorderparker 1 Einheit 80,00 €/Einheit 

Faktor 7,06 € 

1,05 7,44 € 

1,050 7,81 € 
1,05 8,20 € 

0.95 7,7'9€ 

rd. 7,80 € 

Faktor 7,06 € 

1,05 7,44 € 

0,990 7,36€ 

1,05 7 ,73€ 

1,03 7,96€ 

rd. 8,00€ 
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Bewirtschaftungskosten (§ 32 lmmoWertV 21) 
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Die Bewirtschaftungskosten sinq marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsge­
mäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) lau­
fend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instand­
haltungskosten , das Mietausfallwagn is und die Betriebskosten. 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko e·iner Ertragsminderung zu verstehen, die 
durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vo­
rübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfol ­
gung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWertV 21 
und § 29 Satz 1 und 2 ll. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die 
Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind , d. h. nicht 
zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­
wirtschaftungskostenanteil) bestimmt. Dieser Wertermittlung werden u. a. die durchschnittlichen Be­
wirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungs­
modell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt (Modell 
gem. lmmoWertV21) . 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 

Verwaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 2 Whg. x 359,00€ 718,00€ 

Gara,gen (G~ir.) 1 Gar. x 47,00 € 47,QQ € 

Instandhaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 127,00 m2 x 14,00 €/m2 1.778,00 € 

Hobbyfläche 19,00 m2 x 7,00 €/m2 133,00 € 

Garagen (Gar.) 1 Gar. x 106,00 € 106,00 € 

Stellplalz 1 Stellplatz.X 16,00 € 16,00 € 

Mietausfallwagn is 

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 274,32 € 

Summe = ca. 22 % des Rohertrags 3.072,32 €' 

Ertragswert/ Rentenbarwert(§ 29 und§ 34 lmmoWertV 21) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungs­
stichtag - sind wertmäßig gleichzus.etzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts . 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, 
für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
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Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
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Der Uegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrund­
stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Er­
tragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV 21). Der Ansatz 
des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermitt lung im Ertragswertverfahren stellt 
somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Ver­
kehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Er­
tragswertverfahrens. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücks­
markt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt sind. 

Der zuständige Gutachterausschuss hat im „Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz. 
2025" Liegenschaftszinssätze veröffentlicht, die der Nutzungsart des Bewertungsgrundstücks 
(Ein/Zweifamilienhaus) entsprechen. Untersuchungen am Grundstücksmarkt haben gezeigt, dass 
bestimmte Faktoren Einfluss auf die Höhe des Liegenschaftszinssatz haben wie 

• Lage des Objektes (Bodenrichtwert 358,00 €, Mischgebiet, MI) 
• Nutzungsart (Ein-/Zweifamilienhaus) 
o Gestaltung der Mietverträge (eigengenutzt) 
• Gebäudekundliche Konzeption (tlw, Fachwerk , freistehend, individuelle Grundrissgestaltung, 

Scheune) 
• wirtschaftl. Restnutzungsdauer des Objektes (rd, 26 % rel. RND) 
• Marktsituation (Marktsegment 5, mittlere bis gute Lage in Zentrumsnähe) 
• Größe des Objektes (rd. 127 m2 Wfl., Hobby-/Nebenfläche , Garagenplatz mit Vorderparker) 

Der Unterzeichner ermittelt unter Berücksichtigung der angeführten Einflussfaktoren unter Zuhilfen­
ahme der im Landesgrundstücksmarktbericht veröffentlichten F-ormel einen Liegenschaftszinssatz 
von 1,875 % (inkl. Aufschlag für zweite Wohneinheit) . 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21} 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be­
rücksichtigen, ist eine -zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erfor­
derlich . 

marktübliche Zu- oder Abschläge 

Zusätzliches Bad in der Scheune - pauschale Schätzung 

Summe 

Gesamtnutzungsdauer 
(vgl. Sachwert-Verfahren) 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 

Zu- oder Abschlag 

3.000,00 € 

3.000,00€ 

(vgl. Sachwert-Verfahren, insbesonde re diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung , vgl. dies­
bezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung) 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
(vgl. Sachwert-Verfahren) 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21 ) 
(Definition vgl. Sachwert-Verfahren) 

besondere objektspezifische Grundstücksrnerkmale 

Bauschäden (-15.000,00 € x 0,830 Marktanpassung) 
Der Bewertungssachverständige kann die tatsächlichen Ursachen der Schäden , ins­
besondere der Feuchteeinwirkungen und der Schäden im Bereich des Gebälks, im 
Rahmen seiner Tätigkeit nicht feststellen. Unter Zuhi11fenahme von Erfahrungswerten 
sowie Informationen aus der Literatur werden überschlägige Ansätze vorgenommen. 
Zur Ermittlung der genauen Schadensursachen und der tatsächlich anfallenden Kos­
ten der nachfolgend aufgeführten Schäden wird die Beauftragung eines Bau-/Scha­
denssachverständigen empfohlen . 

• Feuchteeinwirkungen im Gewölbeke ller 

• Feuchteeinwirkung Bad Obergeschoss 

• Putzschäden im Bereich der Fassade (Wohnhaus, 
Scheune) 

-2.000 ,00€ 

-2-000,00 € 

-1.000,00 € 

• Werteinflüsse durch Kosten für sonstige Mängel und -5.000,00 € 
Schäden/Kleinreparaturen (überschlägige Ansätze) , ins-
besondere Schäden im Bereich der Außentreppe, defekte 
ror (Katzenklappe), korrodierte Stahlträger etc„ vgl. Fo­
todokumentation.) 

• Schadhaftes Dachgebälk aufgrund von Witterungseinflüs- ·5,000,00 € 
sen und tlw. Fraßschäden (ggf. historisch) im Bereich 
des Vorderhauses 

Unterstellte Modemisien:sngen (-12.000,00 € x 0,830 Marktanpassung) 

• Fertigstellung Ausbau des Wohnraums in der Wohnung -5.000,00 € 
OG über der Einfahrt. 

• Dämmung oberste Geschossdecke gern. GEG (rd. 115 
m2 BGF x 60,00 €/m2

) "' rd, 

Weitere Besonderheiten (-3.800,00 € x 0,830 Marktanpassung) 

• C02-Kosten (Vermleteranteil, Ansatz nur im Ertragswert­

Verfahren) 

Summe 

-7.000,00€ 

-3 .800 ,00€ 

Erläuterungen zu den weiteren Besonderheiten - C02-Kosten 

Wertbeeinflussung insg. 
-12.450,0 0 € 

-9.960,00€ 

-3.154,00€ 

-25.564,00 € 

Die nicht umlagefähigen C02-Kosten werden im Rahmen der Ertragswertermrtt lung unter dem 
Punkt „besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale" berücksichtigt. Ein Energieausweis lag 
dem Sachverständigen nicht vor. Mit Hilfe des von der HypZert veröffentlichten Tools zur Energie­
klassifizierung für Wohngebäude wurde für das Bewertungsobjekt eine Energieeffizienzklasse von 
G-H und ein Endenergiebedarf von 200 bis 320 kWh/(m2a) ermittelt. Als Grundlage für die Berech­
nung der C02-Kosten wird ein Endenergiebedarf von 200 kWh/(m 2a) angenommen. Auf dieser 
Grundlage ergeben sich 1,73 €/m2 C02-Kosten/Jahr (Vermieteranteil 60,00 %). Diese werden über 
die Restnutzungsdauer mit dem Liegenschaftszinssatz kapitalisiert. Insgesamt ergibt sich somit ein 
Abschlag in Höhe von rd. 3.800,00 €. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Schätzung auf Basis 
von Angaben zum Objekt (u. a. Baujahr, Energieträger etc.). Sollten sich nach Vorlage eines Ener­
gieausweises Abweichungen ergeben, so ist die Wertermittlung entsprechend anzupassen. 
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4.6 Verkehrswert 
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Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt , die sich vorrangig am Sachwert orientieren . 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 229.000,00 € ermittelt . 
Der zur Stützung ermittelte Ertragswert beträgt rd. 217.000,00 €. 

Der Verkehrswert für das mit einem Zweifamilienhaus und einem Nebengebäude bebaute Grund­
stück in 55435 Gau-Algesheim , Langgasse 7 

Grundbuch Blatt lfd. Nr 

Gau-Algeshe im 9133 1 

Gemarkung Flur Flurstück 

Gau-Algesheim 1 611 

wird zum Werterm ittlungsstichtag 12.09.2025 mit rd. 

229.000 ,00 € 

geschätzt. 

Der Sachverständige beschein igt durch seine Unterschrift zugleich , dass ihm keine Ablehnungs­
gründe entgegenstehen , aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig 
ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann . 

Bad Kreuznach 30.01 .2026 

Sachverstanäiger- Michael _ t. 

- öffentlich bestellter und vereidigter Sacm' l.Ellst ; 

Und zertifiziert nach ISO/IEC 17024 
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5 Urheberschutz, Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
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Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten . Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den ange­
gebenen Zweck bestimmt. Eiine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschrei­
bungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt , sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs­
gehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgara ntie, bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht ver­
letzt wird , deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Be­
triebsangehör igen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schä­
den. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von 
Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe 
des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Driften beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 
auf maximal 100.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen , dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte , 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus 
dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten 
im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen , dass die Veröffentlichung nicht für 
kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteige rungen darf das Gutachten bis 
maximal zum Ende des Zwangsve rsteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen 
maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5.2 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
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Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

LBauO: 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

lmmoWertV: 
Verordnung über die GrurH'.:lsätze für die Ermittlung der VerkehrsweFte von Immobilien und cter für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung- lmmoWertV 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung 
und Mietwertermittlung 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen ; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 
1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 

DIN 277: 
DIN 277:2021-08„Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau" Ausgabe August 2021 

BetrKV: 
Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener­
gien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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5.3 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

Seite 55 von 55 

(1] Sprengnetter (Hrsg,): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen , Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung , Bad Neuenahr-Ahrweiler 

[2] Sprengnetter (Hrsg,): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Leseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung , Bad Neuenahr-Ahrweiler 

(] Die Bewertung von Wohnraum-Mieten (Schwirley/Dickersbach) 

[) Landesgrundstücksmarktberlcht Rheinland-Pfalz 2025 {LGMB RLP 2025) 

I J Ansatz Marktanpassung Schadensbeseitigungskosten gern. 'Landesgrundstücksmarktbericht Rhein­
land-Pfalz 2017 (LGMB RLP 2017 ) 

[ ) Marktübliche Miete aus dem Spr.engnetter Marktdaten-Portal 

5.4 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa erstellt. 

5.5 Verzeichnis der Anlagen 

• Auszug aus der Liegenschaftskarte 
• Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
• Auszug aus der Übersichtskarte (Sprengnetter) 
• überschlägige Berechnung der Wohn-/Nutzfläche 
• Auszug aus dem Grundbuch, Abt II 
• Grundstücksübersicht 
• Auszug aus der Erhaltungs-/Gestaltungssatzung 
• Planunte rlagen 
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Auszug aus der Flurkarte  
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Auszug aus der Bodenrichtwertkarte  
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Übersch lägige Berechnun g der Wohn- und Nutzf läche 

Wohn -/Nutzfläche 
Wohnung Erdgeschoss 
Wohnzimmer 
Küche 
Schlafen 

Bad 
Flur/Diele 

Summe : 

Wohnung Obergeschoss 

Bad (Anbau) 

Flur 
Küche 
Vorrat 

Flur/Essen 

kleiner Flur 

Wohnen 

Zimmer/Rohbau 

Schlafen 

Summe: 

Wohnf läche gesamt 

Hobbyflä c-he Anbau 
Obergeschoss Anbau 
Dachgeschoss Anbau 

Summe : 

Nutzfläche 

Heizungsraum Im Anbau 

HWR mit WC im Anbau 

Summe: 

Wfl. 
16,12 m2 lt. Aufmaß 
11,27 m2 lt. Aufmaß 

14,56 m2 ll Aufmaß 
6,08 m2 lt. Aufmaß 

2,00 m2 überschlägig/ante ilig 

50,03 m2 

Wfl. 
6,46 m2 lt. Aufmaß 

4,29 m2 lt. Aufrnaß 

8,76 m• lt. Aufmaß 

5,70 m2 lt. Aufmaß 

15,13 m2 lt. Aufmaß 

4,18 m2 lt. Aufrnaß 

17,00 m2 lt. Aufmaß 

10,00 m2 überschlägig 

5,00 m2 lt. Aufrnaß 

76,52 m2 

126,55 m2 

Nfl. 

10,96 m2 überschlägig , 80% der BGF 

8,22 m2 übersch lägig, 60% der BGF 

19,18 m2 

Nfl. 
11,31 ml überschlägig, 85 % der BGF 

10,96 m2 überschlägig, 80 % der BGF 

22,27 m• 

Seite 5 von 15 
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Auszug aus dem Grundbuch , Abt. II  
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Grundstücksübersicht 
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Auszug aus der Erhaltungs- /Gestaltungs - und Werbeanlagensatzung (S. 1 von 4) 

§1 All gcm,inc \a ford uunit< n 

( 1) Oic Emchtuns. dc:r ltuc:ltbsu ~ow1c dtc ,\ndcruni; oder Nu17ung.andcnmg ,·on bauhch.:n 
Anlagen. Wcrtx-anlat!Cn und Au1omatcn 1m ucltuns..t>creich d,c,..,, SalZUn)I bc:durfcn der <.io­
nd1n11~ 

(~) Jm ucltun11sbc:rcicb d= Satnmg ,md alk vom offcnthcbcn Raum aus c,nschbar= bau­
lichen An~EfCn. Wcri'Can13gcn. Aul00\3tcn und Fn:1fl.Jch.:n n Ma&lab und (~tah so zu bc­
h:inddn , d•"" 11c sich bc7usl,ch 1l1n::r GcstahUß!t., li.on,trukuon. Macnal.,.ahl und Farbgebung 
m das hMonich<, Sl.ldtbild c1nfü~ 

§ J !t11cbllcbcr (:.J tunob „rtic h 

( J) 1>1c Ycst1n1munl'c,n dic,,cr S..l:7Wl{I 11cltcn filr Em~htung Abbruch. /\ndc:rung und dJC 
!'l.utzun~d cruns ,·on baulichen Anlagen. für ß4ch UbuO gcnchm1gungl>lrcu: Vomabcn. für 
die [mchtunll und ,\nbnn11ung von Anlagen der Aulknwett>ung und Warcn11u1omatcn ><m 11: 

für die Gcs1ahung unbcbau1cr GrundOdd1cn . 

§ _. 8 ,1ukörpN' Gch~udcOucbt 

( 1) Bc:a Schheßunp ,on U.iulückcn oder der Bebauung von bisher n1chl bebauten Flachen 1st d,c 
S&clluog der :u,grc,ucndc n Hauptgcbiudc 7U übernehmen Dabei ISI von der un betreffen- den 
Straß.:nmum ühcrwic11cnden <>der urq,rfü,ghehcn S1cllun11 ckr Uouk<M']'Cr au,roichcn . Werden 
hL,ton.che Gcb5udc abpcbrochcn. >0 hlll der Neubau die ur..prunghchc lbutl u~ht und 
r1r,tncbtung aufzunehmen 

(2) Die katas1er.1ml1,ch erfassten JdZ)gcn Gch•udelluchtcn ,m Erdpe>Chos> 7un, uffcnth~h"1l 
ltoum hin sind bc, Neu- und Umb.iuten c1J1Zuh&hcn. tu>n,tniktrv und histon>Ch bcgrundtctc 
Vor- und k.O.:Uprungc der J.irubcr hegenden C,acho,,x wtnkn m t111d1hon,dlcn und bau-
1«h01sch bqirunddcn Dimensionen crl~ubt 

O) l:lc1 Baulucl.cn galt als ,vrdcrc: <,cb:Sudc:kantc die \'c,rb1ndunplimc dCf' nlld1st1Jc:g-,ndcn 
aufgehenden ücbiudckantcn der bc11lc:n Na.:hh;irocbauun11cn In Bercu:-hcn mi1 offener Bau­
wn,.,: 151 diese fue17ufulv<:n.. 

14) lrauf. und F1rstbohcn benachbarter Gcbaudc sind e1lt.lllckr anzuglctchcn. Trauf~c 
T.\\ 1schcn zur Straße i:n:bc,-<tlnd1gc:n 11cbau~cn •uf n.cbcnctnandcr hqtcnd<:n l'MZcllcn dür­
kn nicb1 mehr ab die in der dudctcn Nachb:,r.,duiti ,·orlommcndcn ObCf'gcsdiosshöhcn b.:­
Lraj2cn. Traulsprungc 7"' ••chcn trauf:.14ndli;cn l:lc:bauun11en nKht mehr al, 0.50 m. c:, ,c:, deM. 

dass topoic'111Ph•sdlc Gründe dies rrfordcm. Abwc,chungcn sU>d ou~h 7\llass,g. wcnn die bc­
N1chbartcn Gcblludc extrem nicdnge oder hohe Gcschosshohcn aufwe'5Cn 

(SI l!s IS1 J=cil• von ckn YOf"l"l.(COO 1m betreffenden :>traßenraum ,ori:ommcnden Gcb•u • 
dchohcn und F1rs1limcn auguiichcn 

(6) lk1 Nro- und Umb.:,utcn smd die vorhaindcncn oder nochwellhch ursprun11hchcn Gcb.-au­
dcbrcucn zu iibcmchmc:n l,z.. "1cJcrhct7.W.tcllm. üroßcrc Baukörper smd able,bor m unter­
.eh redlich brc:,tc [mzdfa,w,dcn 1:u u~lrcdcm 

(71 Obcrb.:iuuni:cn und Schli<:ßungcn , on Reden sind rucht erlaub! brw bei Umbauten und 
r ;L<SAdcnrcnov1crun)!dl n, entfernen. 

l):1chlaad1chaft 

Parhfvo1 und 
( 1) IJ1c h1>1on,..,t,., Dachlandschaft 1>1 z:u erhalten. Die l.>achnc1~ des Hauptdod,.,s m~ 
mmdo,cns -IO Grad bdrJi:cn Fbchd.lchcr und [ucntcnliichcr sind un7ulliu'll , 

(2)Unt,-rgcordncte Dac:hcr und Dxh1c ,lc nut l'uhd-Kh ,md nur zullis.'1g. " 'cnn sie m gcs1.-al1c­
n..dic111 2.u-.ommcnhang nul dem Haupld.uch stehen I Dachnc,.,,unp.~ .30"}. Untrrgcorclnctc 
IJadiCf' und Dachtc1lc mll FIIM:hdJch sind nur ,m nlt'btcinsc~ren lkn::ich des Cirundstud;c,; 
zuw.s111 

(3) Als E1ndc-:l.ung~matcrial 5lnd natul"f'otc und naturi;clbc Tonzicscl als 81!,crr<c-hwanz-. 
Fal7-, Mon,h- und Nonncl\7,qicl odcr ~a1Uneh1cfer nxh hi<1«11;ch.:n Vo.rbildcm :zuliss1t1 
ülarvc.ndc /.lcgcl sind n,cht >tlllthnft 

(4) Al• Au.ruihmc konncn rote l!ibcrschwinzc oder Fa.ln1cgcl au. Beton ni11cl=cn werden 
fl"'h scnc 1111c J'uhdachcr1111tc1lc ,·on Ncbfflgcb,uden und Aab:wtcn oder turnt• und crkcr­
arugc Vorbauten könoc:n mll Kupfer- , l:tlc1-oder Zinkblechen awi:chlidct "'cnkn 

(.S) °"1'""8 und Tniufscs1nu sind lm vom öffcmlichcn Str.:11koraum aus c1n.schbarcn Bereich 
m Hol>' at_. K.astcnsc,.ams m11 ochlankcn orlJ;lyp1,chcn l'l'Of'0'1oonc,, (Unll"nll 111.ut :?.S ,m) 
h.:r7urltclkn. 

Auszug aus der Erhaltungs-/Gestaltungs - und Werbeanlagensatzung (S. 2 von 4) 
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lk tbtttll: ·1-0 

(6) C>ic L.Jt< ,un Oachaulb.,u1cn bl auf die der d.lnanle1' h<s<ndc,n 
liC~..c abnät1mmcn 

(7)Als lhcbautboule:n ,md nur ,ichcndc c...ubc,n oder SchkpPS3ubcn 7Ul!,.,ll O.C [mJc­
ckun~ der Cioubcn m,._.. ,m 1k1chcn ~atcnal unJ 1n ak,-hcr l arbc w1< d» H•upldach mol­

JtC"ft. 

(IC) 1>1c (öumnbn,otc aller Gauhm darf h&b,.tcru. 112 der <ic„mttroulla,,~c bc~n. 2wt­
Khca L\lloC-1 G.tobc-tt ml..l» e1n M1ndn.ub~und ,on 1,00 n, ,orh.;indc-11 ,-ctn 

t9) Ocr \t1ndot.1bs„nJ ;n,tsd,crt Gauben ,md Jc:n Ouhc!ndcm bctniic 

nu T roufo - m der o .... h>chr"llc i......,._ • 0.60 m, 

zu On114RS unJ (im bN . Kehle• in dor Honzont>lctt lJ;CITIC>-cn. bc1 Grat und K.-hlc 
111 ite<Vman~crunit«•lJIIUbcufulle.- 1,1S m. 

tum F,n1 • tn Jcr Oach...:hl'ltf."C ~>cmn.>en t,,,n,m S.:tm1upw,l1 O.Ch~auhc/ll•up•­
.i..._ h • 1.50 m. 
S..-nkn-ch1c c;.,u1,,..,,..,.,_~ '"" D•d1;aull,c,utc:n »nJ m MalcNJ und f•rbwn "ic die 
Gd>•u1k•ulk."'""""" .U>lllfuhrcn (Put.t 1-kl~II. S..h1cfcr. t,,.upfc,r oJ.:r l.ml.t 

( 10) Cin,rlpub.:n dürfm am: ßmlc ,.,n I .S m und eine l luhc ""' I .M n, (G,ubmaußcrul>­
,,...._,ung) nichl oi,....,.,1,.,,,,,-n. Gauh<nlil'>llwhc 

(l l)Z"cn:~u:h.:l l.unncn 1n Jcr Fa,o.,J.:nebcnc bcgcn udcr •1> Vur,pning(R1>0bl) von 
hl:-.h>lcn> 0,80 m "" Jcr 1taup1ra.,...Jc 1~ •""~bilJc1111:rdffl_ 

( 12) D,c On,itc der z„crcb~idiclclcmcn1c Jarr hü.,h,.1m> t ,) dcr G<,..,.,.llraullin~-.: b.:1ragcn 
Die E,n,rll.an!l" Jc.-r v.:rblcibcndcn ll•uplfa.""k mu» m,nJc,,..,,. 1~ der <,,--.m1fm.,,xk:n 
IJ11._,... h.,1~1,'<n, An 01n,T f...,..Jc 1$'1 m:u. nur ein Zwcn:hi,.1cbd mli»1~ 

( 1 )) Die Dachnc18""1 J..T z„cn:hi,..,h.,I mw. minJ..-.icn... 35 bcua1,'<n 

( 1-1) i>,c Fin1ubc1l...,,1c J..T z,..,,.,hg,.:h<l m0» d,,, f~ .ic. l laurtd:icho um mm<bicn• 
SO ",n un~httnm 

(1 ~, O.,baruchn111c unJ o„hfU,h<,ifcn,,1tt ,,nJ nur ,vl-•s. W\."tln )IC \Oßl Str,1ß.:M1um 
unJ , oo crhulil li..1-'CnJ\'.n Au»1dt~punl.1Cn nK"hl cm,chb.>r ,.,nd. 

lt \10\bf be:C ,m Uso·h b p 1: t ADJm1trD unJ ::Vd 1Gmh .. ,.i'.? 

(16) Phok,-ollall.- wid Subr-.nl~'<D ,mcl im Gcltlln~ Jcr Crtuthunp•. <A.-....llll"tl>-unJ 
Wcrb.:an~n>aL<llll!l ~'NnJ>.äl.dkhcrl1ubL 1nwfcm l.c:1nc ~nJ-..,...c1ti~cn spcAll!l'"w:LChdJ<:n 
lk~tirnmuni,m cl'-'il> •n.kn:, vonochrob.:n . .\b.aL< 17 bk,bl da\Un unlk.-rilhr1 

( 17) Fcm,,cb- unJ RundfW1Ut1tcnn..,i ,inJ. ...,,.,.,, o cfo n<><malcr Empfang crl•ubl. uni« Jcr 
O.dlhau1 un1,-rmbnn11,:n. lol J,Q nJ<:ht m6ithdi .incl Anlcnrt<n ..Jc:-r p.,,.i,.,i>P""-'ci >u llN>l• 

unlncn, da» ;,c ,..,,, Jcn uITcn1hd1c:n C~htic8,m1t-,,1taßc:n au, n1ch1 c1ni:c.chcn ,.,.,den l.un­
ncn 

§ 6 f ..,,., dra 

(l)AUc ah S1ch1rachw,·rl. YOrtlundcncn F1ch„erl.c und ll01Lwoch1nJc lun1,,cn »nd ,u erha.1-
lcn 

(2) Nadtlrigl._h vcrpu!IIC odcr n:.-1.laJ..~c. un.,-.un!ll,ch ab f;xh„c:r~ au'llclthnc fliehen, 
,.jnJ mü~1cb,1 fn:inJ!..1,'Cn Auf~<> Fxh,..crl i,,c wvulmii: 

\ 11RronttnJL· 
( 1) O,e Awll:n„ in<k t.•ulichcr Anll!I"" und die Glted,:runpdcmcntc tbm Fo,~n dlirfcn -
t>,s our die nachfolFnJ •ufg,:flihnm Au:.~nwn • grun<h.,vt ich nur v,:rpu1.<1 "c:nlm. 

(-1) Ausnahmen b1IJcn hrcr ,orl111ndor,c, S,chl(aü, ... cr~ und h1>lun,..,he> Sich•m~ucr\\crl. 

(S) E,, >1nd m,ni:rafüchc und d11T...,omllh1l"' Puzartcn 10 hc1m1><:h..'I, lwxh1cru~n,d11 •uf­
)-'Ctra1,.,,...... pqililll=r 11">'--hciblcr od<r )-'Clilncr Wci>c au_vulllhn:n. 

(6) l a,-..J..,i,cn.lc,Jun~cn MnJ nur ,:uJJ.,.,rlL "'"M ,i,: lu,con"h "'-ll"undct wnJ 

(7) Sw:htm;,ucrf.ns>J..-n. s~-hlfo,;h,o<rl:c. -....tr.ndcnc hNun><hc Schmucl.formen. Gc»m,;c;.. 
L.ubun(('"fl unJ S.hn,v-.crl.c linJ ,v c,rhahcn und dG,lcn ni.:hl cnlfcmt ,..S....-'Cfl'Ul/1 "erden 

(IIJ PuLc udc.T V,-.-1.laJun;:cn J"OO \rt bc, n.,ci.,.e,J11,;h U"f'rtlnJlln;hr:m N01ur>1<i.n,.,.htnwu­
erwerl i>I bc1 f;,,..,tlmrcno, "'"'"'l-= 1u allfcm<'IL 0., 11nd auch d~ ubl.'11 1,oaunn1cn Na. 
lu..lcmfa.~.,.ul,:ncl<ffll-ntc fn:vuk!l"n 

(91 Lc11uo;rn JClllichcr Art dunen ru<ht s,chlbar an Jen ,tnllk:nsc1u11cn Oxh • und Wandlla­
chcn ~nJtCN'acht "erden 

( IU) D,e Soc~dbttc:,chc ,,nd Y<fl'Ul/1 oder rn unpollcncn No1un1<1nrn ou,,ufühtcn 1-1,ncn 
oder •n.krc ab'f'<rn,ndc Matcn,11,cn >tnd n,chl tvli»it: Ote Suddbcrc,cbc ••r>d farblich ou( 
die C.c."1t11'8»ad< :ibzusummcn_ 

( 11) Fo,.adcn 1rnd forbbch .., :,u rc-1a.J1cn d.:I» die FRrtitonc dem h1,.....,,.,bcn Chanl.t<r Cl• 

ncs c.cb.,udc• und der Um11cl,unµ cnbprcchcr< 

(12) An:lukk1t>n1""hc fas,uadc:n!(IJC:d.:rungm m~n "' .ulc,n.mdcr abj.-.,.bmm"'n farl>l3n<21 
,n Cnd1cinun, trck"n s,c durfcn d-, ,-orlwiJcr1< fa,;.admi1hc:dc:m"1 n,ch1 Obcrdcc~m odG1 
\CTinJcrn 

Seite 9 von 15 
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Auszug aus der Erhaltungs- /Gestaltungs - und Werbeanlagensatzung (S. 3 von 4) 

§ 7 f'•, .. tlui:llcd<nlDI! 

,kn,1 l1oJrruo' 
(1) D1e f;i.,..adcn s,od ab flachJ(IC l.oc:h("""1dc11 ouuub,klcn_ Der Anlcil drr gc..hlo»encn 
Wondlla<hen mu<> -~~ml pu1kr ah der der Ofmune.cn w,1n 

(2) O,c Fo»•dcn •mJ ,n die wncl11cdcncn t....n,onr,k:n 1 ...adcnroncn l>o.kcL ~h<».,.. 
1onc Obcrtcncho:.vonc und ot-crc Abw:hl11>vonc (0..Ch, Atnb. z,...,,c~1cbcL G,i,bdJ zu 
(lhcdcrn. 

()J Oic C,c--tallck:mcntc (~cn-icrülfnunjlCII, ~chmuckck:mcn1c) mu»<"n •uf horuoot:i.Jcn Ach­
..,.. l,cit<n Fcn."'1 mu,..._,n ,n„crh.alb c1nc,r A.:lac ,kldi hoai ><:Jn 

(·0 01c vmthlc Gliederung ckr Fas,.uk haa Jurch ><:nk1tchlc übctc~odcr sl\'hcnok f._,,..,. 
dcnölTnungcn ,.,., Fcmtcr. Tur<"OUnJ Tor< zu <Yfolg,:,,und lann durdl ,crul.ulc L.ucnc-n. TO,­

und f.n>ICff<IHlldc ,cotJritl ,.,"feien 

(SI lk, 1uul'1•ndlj!<n Gcb,udcn mu»c:n dte Fcnsu:r m nrt,bk,- FolF axial übc:n-,nmd<,r 
otcbc:ft 

(6) Sc, g,cbcbwid,gcn <.;cl,auckn mu» d,c Fusodmglicdcrung in ,cn,J.nlcr Folge symn'ICt­
n><eh ... ,.1c,, ....... \\Obcl als M111rlachic die vom f =runkl au,. <ttht'A1nkhg 7Uf Stnßc , • .,. 
laufende ~cilo..hk lmK" ~•h 

(7) Turcn und Tore und auf die ubn11cn (,cb•udcofl'mi"ll"n (Fenster) l•l"'m-81ß obnutun ­
D>CI\. 

(k) Werden fc,atcr n111 bc>tchcnder h1>1on,..,hcr r cmtcnc1lung erneuert, isl d,c ahc Fcns1cr-
1e1luß11 b;:v:i,bdl..hcn 

49) fcn,tcr und l"11>lerahnl1<hc OtTaini,..,n """ 10 >lehc,nikn Fonnale,, •uw:ufilhrcn. O,c 
Fcn\lcrhoh< mu.• m,ndc>ccn, da, l,25- f0<.hc der Fell>labrcttc bctngco. 

a) Fcn,1c:r ab e1nc< l:lrc1te "'" 100 <m Jlnd H't1il,:al zu gliedern. Schlagl<1,1cn sind 11• 
dcu1>d>cr Suib au,rubaldc-o. 

b) Fcn,tcr von 1,16 m Hohe ,,nJ mll 1'.ampkr odcf Obcttlchl ••=fuhren 

0.. 111~e~'Cbcncn ,bßc bc11chen.,. h J<" c1 luuf A> Stod,,11u8cnmall. Oic Un1cnc1IWl!l<'n ,,nd 

k011'11Uluv auszuflhrcn. ,111f~C>Cmt Allnppcn "nd DJCht rul•"'I- Wc,llc Kuru,>toflfcn.1cr 
>1nd nur Jiu,nahms,,·c:uc und 1mk"r lk.M.htun,: dcr ,on1chcndcn \:°""hnf\cn ~- 7 Abs. 41 

Nl•"•'ll 

(10) So"<" die I .....JcnillTnulljtCD ,om 6Rm1hd1cn Kaum 011> c,nschbor und, .. nd Slnlk• 
turJtla-.cr und <.ila,.bi.ustc1nc' nicht zu.l.Hs1g. 

(1 I J Vorh•ndcn< f<"11>1cr~JUoppl..dcft ,,nd 7U erhalten Kollladcn- und Jalousc11cnl.i-<1<n diir­
fcn m der fa»adc rucht „d!tb.Jr Kin 

( 12) Fcns1ert>anlc ond "11"" ondc W>lkn eine Mmdc'1>brkc v,,n a - 10 cm habcfl und aus 
Sand· oder l-JC'hVl\\ttl,11:1n mal •njtt'pti~c-r ObcrtlS..hc- ""'n.. 

( 13) !>..haufrns1a SJnd nur ,m l.rdj:nchos. zub»tJ und auf dK" Fen_,cr....,,dnun~ ,m Obcr11c• 
KbioJ„ 1brus1m1mcn 

(H) !,chaufcn"cr m"'"'" ,n nnc,m Verhiiltn'" ,u Gro8c uoJ (,e,bll de. Gchliudc, ..,hco SIC 
,,nJ ,n ,1rhenJcm (b" ma.umal quodra11..:hcm formal) ..,.,uführc:n und nur in Aosna~melal­
lcn m,1 kunJ- oder Sc11mcn1boiten 7Ult<I"'"'" 

( 1 S) 1\ erden mchrrrc Sduuf=ta cm;cb3u1 "' J<11' cd• n•ch m.vuntal 2 n, ein Pfctler ,·on 
m111dc,1cn, 0~10 in Eo.pfc,lcr und cnt'Pf""hcnd knfli~a ...,,.,b,IJcn 

(16) Be, Sch•ufcnstm:anboulcn 1n Gcb.udcn m11 Fa.:11--ttLfa.sad,:. ,md Sdll7l'f\ oder l'fr1ltt 
,....,il, unt,•r dircL1cr Rc,utn.hm<- J.-r darühcr lte~n Slindcr UVW<dncn. 

(11) \lul.1.cn ,md nur •n ~liaufoo."cm ,m Cnl~'öeboss ndiiuq:. >1nd m l orm und Jlm­
lc •n die l'en.,tcrfunnatc alll.Up&>\CI\. Mari:1..-n ,u,d nur u, Dach- oder Zcl,funn, ,cdo,:h nicht 111 
~ort>- oder Tonncnform 1uluoag. S.C sind s., onroordncn. daß „e .uuLtllfllcbcndc fos'"1• 
dcndcmcntc rucht ,-crdcckcn udcr ubcnchncidcn und d1< f115,..JcnpoccSmm« »dllbat '"'-'"'" 
Ab \ btcn•l,cn t1nd lCJ.llhcn oder 1<:,oWtnhchc Millcruhcn ntlisstp. Grelle ,,de,, au(dnn~ 1-

chc 1 ,.t-.:n """ ut1n11.i•"II 
§ N lilr ffl •nd Tore 

(1) lh„on.o<h "cn,ollc EmF&nl>'lin:n. Tore und TUibcscbl.igc nod zu crhalirn. Mü»cn '" 
"mkn. lind,..., 1n 11'•><""' \rt ,u """'llffl O>.• GlcKhl: ~•I\ Tp,tu...,. 

(2) Turcn und Tore 1u,d auf d,c ubnlt<fl Fas~n6ITnW111cn lagcmi&s,. al,ru,,1,mmcn und in 

M>1cnal und AusführanJl ,n d,c Gc.i. h der Fa. .. dc c1n,u,!1cdcnL 

(l) l),c Turbbn<r s111d in VoUholr amzuluhrcn oder tn Holz auf1"QOOjll>Cln Jlc, Gl:islilllunpcn 
Jlnd ,n:llc farl,cn untcn.ogL 

§ t rku, llal kodr, Lon,kn u nd Vurd.c b.-r 

( I ) HISlorn1che Crkcr und crürolmhd>< Vorl,ouccn "nd 7U crh,ltcn 

(2) LoJUtrcn u.nd 8.1:l\.onc- ,,nd II dm ,om OITcnllichcn Rlium ous c-lMC'hb.:rrn fA»<Xkn n,cht 

ru'""''lt Bell..ooc. cbc ol• .uc,ntjln Ckmcnt die Fa."3dc übcrragcn >1nd nur au,.nabn,,..,.,,,.., 
~Wlct.. "cnn 1t1< .wich au-. Jcm ha1un""-hcn Botand cr,:cbcn. 

(l) \c,nw:hcr müum der Fo».odcnghcdcrun11 •~pa,.<1 sein. S1< stnd au1 den Cm)lOn.,.t,c­
tt-tch a bc>chränlcn und Jur(cr C1ft(' AuJc.ragul\~ ,,on l m 1ucbt ubt1·idm:11cn IJoppd,kg• 
planm 11od Skopalu nnd tueht .... ,,...,,._ 
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Auszug aus der Erhaltungs-/Gestaltungs - und Werbeanlagensatzung (S. 4 von 4) 

§ IOG1-r 11uc:"n 

(11 Die -.tnßc-n:Kllll!C'ft (,uascn10R' durfrn eine: llrc-1tc ,..,,,. l m nicht ~~ncn ~cnn ehe 
C'.>nhd,Lcucn d1<-cr \tllli!al>< n1clu "kln''f'N"hcn 

(2) C,ara.rc:atorC' tn Jln8cn).('lbj:C'n ~lronlC'!I 'iu,d .aulkn~•Uf(, &n Hob JUuvfuhn.·n. 

sc,nl.J-..btc ~~Jung 

(3) C.>r.>j1cntorc ,n C.cbouddouadc-n ,,nd ,ut.,.,'lt- wenn .,., ,n L•~• und Grolle Jen rmv.r­
p,dlcn VOfJCobcn 1ur Fa .... ,1cn,11cdcn,"II cnl"f'r«hcn. FJa.hJachcr Olnd un,uL>,-,g 

(4) j,,,dk:<µr•t1m smd nw tu1.i .. ,i;. 1<cnn •IC n1<.ht ,om Strallrnr~nd c1n.chbor 11nd 

§ 11 1-lic bca. !>til,t,n »ur r n. Elnfrirtlu ncen, Aulln tnpp<n 

( 11 lu: lkf....ill™flll ,nn unuul>1ULksc1nfahncn. lnrn:nhofcn und anJcrcn n ... bt bcb.autcn Fl .. 
chcn ,md l'f10>1crbcl.l):<' m Na1umc,u1 oder klctnforma1111cn. farblich 4hnh<IM,a 1k10M1cme• 
ru , «wenden, "°"cit d,c Flöcru:n ,on offcn1lich zug3nghd,cn Straßen IYC!'m und Pbuco 
am<h.har 11nd. 

(2) Voc!w,clcnc lll'\h.~e1nm•ucm '°""' llru.tu.tcinc ,n, ~lclb.;rc,._h ••ncl ,u crhat1e11.. 
Vorho.ndcnci. ~a1un1CJopll.n!c:r 1111 \\ ,cdcr zu , Cr"\ cnckn 

Cl) Vof)tllllffl dOTtcn nKhl •I• Art><tb• oder Logcrlh<-hcn ~ccu171 "crdcn S,c ••nd J:>nncru<h 
•~k11cn und >u untc:thal1r11 

l • I Zaune und .,-. mkdt!ittn >lnd nur mu ,mkr~,ht<tchcndcn ll,e11cm oJ..-r Lauen ,vLJ,s,11 
Außerdem '\lnd Laune ,n pss- und 1i1,;.hm1<eJcc11,,cmcr Ausftabnm,t tuEd~~~ 

C5) Trq,pastufrn ,U\d III unpohc:ncm Pu1ur-,c1n oder abcrmttv 1n fa,t,hch ~,.cndcm 8c-
1onwc~ctn JUSlufuhrcn.. 

§ 12 k <i:tnf•llro b~ . IJ11n • ~1·riile und Lül'tun~ , .. 111:"' 

(1 J ln.hnnncri und Fallrohre, ,and 1m ,om bll'cnthchcn ~tnallc:nr.ium •11> c111,c,hbMcn llcn:,ch 
nur au, j,,,up(<r odc-r Zml.blcch :rub»IJl- Sie ,inJ •1<:htbor ,u mont,crcn . Kq,<nfallronrc clurfrn 
n><hl w,hra, llbcr r.u-.>J<n ,erlegt "erden. 

(21 "-h""Jt">IC und l0ttu11i,t>,1nla,rcn „i,d un.iulllll1i;. ,n J,c, f&»>dc ru 1n1op,cw1c 

§ l,t Ab~ C'tchuncc-n 

( 11 Von den lk-.iimmwtJ.,'Cn ""'""' S..uung lun,...-n H>n der B..u1-=~hmi1,tuni:>bd,ijnjc n:,,.,h 
Anhun,n11 J..T (,.,'ffl<,n<k unln dcn V<lt'n»c.'11\ßtg<"R tk.,, 1 llll LOauO •• \'CTbindun~ m,t f 69 
LI.l.,1,0 Ab,. c1.:l11mi;cn ,.,._..,i...cn "cnlm 

§ l~( Wdnani:,;"'idrit l..citni und \n Yirndun l,! , •• Z,rJn -,au ttr jn 

( 1) 01<: Onlnuni<>"'Jnp,,11C'f1 r1<hk•n •i.h bct ~,.,,t.ikcr,...,h~n F~bel~ nJ.:h '89 LU,uO. 
h.:i i::rlult..,pf.,.bctLUnftC'I rw:hf 213 &uGll. 
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Handskizze Kellergeschoss als Orientierung - kein Maßstab 
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Handskizze Erdgeschoss als Orientierung - kein Maßstab 
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Handskizze Obergeschoss als Orientierung - kein Maßstab 
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Handskizze Dachgeschoss als Orientierung - kein Maßstab 
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